Geschiftsordnung
fiir den Stadtrat und die Ausschiisse
sowie die Ortsteilrite der Stadt Ilmenau

Aufgrund des § 34 der Thiiringer Kommunalordnung (ThiirKO) in der Fassung vom 28. Januar
2003 (GVBL S. 41) zuletzt gedndert am 08. April 2009 (GVBI. S. 345) hat der Stadtrat der Stadt
Ilmenau in seiner Sitzung am 05. November 2009 folgende Geschéftsordnung beschlossen:
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§1
Einberufung des Stadtrates

Die Einberufung des Stadtrates und der sonstigen nach den Bestimmungen der ThiirKO zu
ladenden Personen erfolgt schriftlich durch den Oberbiirgermeister. Zwischen dem Tag des
Zugangs der Einladung und dem Tag der Sitzung miissen mindestens 4 volle Kalendertage
liegen. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Die fiir die Beratung
erforderlichen Unterlagen sind entsprechend der Frist in Satz 2 den Mitgliedern des
Stadtrates in thren Schliefachern bereitzustellen.

Bei Dringlichkeit kann die Einladungsfrist abgekiirzt werden, jedoch muss die Einladung
spatestens am zweiten Tag vor der Sitzung zugehen und einen Hinweis auf die Verkiirzung
der Frist enthalten. In diesem Fall werden die fiir die Beratung erforderlichen Unterlagen
der Einladung beigefiigt. Die Dringlichkeit ist vom Stadtrat vor Eintritt in die Tagesordnung
festzustellen.

§2

Teilnahme an Sitzungen

Die Stadtratsmitglieder sind zur Teilnahme an den Sitzungen des Stadtrates und zur
Ubernahme der ihnen zugewiesenen Geschifte verpflichtet. Gegen Stadtratsmitglieder, die
sich dieser Verpflichtung ohne geniigende Entschuldigung entziehen, kann der Stadtrat ein
Ordnungsgeld bis zur gesetzlichen Hochstgrenze im Einzelfall verhingen. Der Altestenrat
schldgt dem Stadtrat die Hohe des Ordnungsgeldes vor.

Ein Stadtratsmitglied, das an einer Sitzung nicht oder nicht rechtzeitig teilnehmen kann oder
die Sitzung vorzeitig verlassen will, muss dies dem Vorsitzenden liber das Stadtratsbiiro
unter Angabe der Griinde moglichst frithzeitig mitteilen. Die Mitteilung gilt als
Entschuldigung.

Fir jede Sitzung wird eine Anwesenheitsliste ausgelegt, in die sich jedes teilnehmende
Stadtratsmitglied personlich eintragen muss.

§3
Offentlichkeit der Sitzungen

Die Sitzungen des Stadtrates sind Offentlich, soweit nicht Riicksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder das berechtigte Interesse Einzelner entgegenstehen. Uber den
Ausschluss der Offentlichkeit wird in nichtoffentlicher Sitzung beraten und entschieden.

BeschlieBt der Stadtrat den Ausschluss der Offentlichkeit, diirfen nur Stadtratsmitglieder,
der Biirgermeister, der Beigeordnete, die Ortsteilbilirgermeister oder vom Oberbiirgermeister
benannte Bedienstete der Stadtverwaltung im Sitzungssaal verbleiben. Uber die Teilnahme
weiterer Personen beschliefSt der Stadtrat.
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Die Offentlichkeit ist insbesondere auszuschlieBen bei der Beratung von

a) Personalangelegenheiten (mit Ausnahme von Wahlen),

b) Grundstiicksgeschiften, die der Vertraulichkeit bediirfen,

C) Auftragsvergaben, sofern schutzwiirdige Belange der Bieter oder sonstiger
Privatpersonen beriihrt werden,

d) Vertrdagen, Verhandlungen mit Dritten und sonstigen Angelegenheiten, wenn jeweils
eine vertrauliche Behandlung geboten erscheint,

e) vertraulichen Abgabenangelegenheiten (Steuergeheimnis).

Die in o6ffentlicher Sitzung gefassten Beschliisse sind unverziiglich in ortsiiblicher Weise
offentlich bekannt zu machen. Die in nichtoéffentlicher Sitzung gefassten Beschliisse sind in
gleicher Weise bekannt zu machen, sobald die Griinde fiir die Geheimhaltung weggefallen
sind. Die Entscheidung hieriiber trifft der Stadtrat.

Tonbandaufzeichnungen sowie Filmaufnahmen durch Dritte sind nur mit einstimmiger
Zustimmung des Stadtrates zuldssig. Die Zustimmung gilt als erteilt fiir Fotoaufhahmen,
wenn sie durch Journalisten vom Presseplatz aus erfolgen.

Elektronische Informationen aus der offentlichen Sitzung (z. B. Twittern) heraus sind
erlaubt. Dies gilt nicht fiir die nichtéffentliche Sitzung. Nur derjenige, der die elektronische
Information in das Internet eingibt, ist fiir die Rechtsfolgen der Verbreitung der
elektronischen Kurzinformation verantwortlich.

§4

Tagesordnung

Der Oberbiirgermeister setzt im Benehmen mit dem Biirgermeister, dem ehrenamtlichen
Beigeordneten und dem Hauptausschuss die Tagesordnung fest, legt die Reihenfolge der
einzelnen Verhandlungsgegensténde fest und bereitet die Sitzung vor.

Der Stadtrat kann durch Beschluss die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte verdndern und
verwandte Tagesordnungspunkte verbinden. Die einzelnen Punkte der Tagesordnung
werden der Reihe nach aufgerufen und behandelt. Die Erweiterung der Tagesordnung ist nur
nach § 35 (5) ThiirKO moglich.

§5
Beschlussfihigkeit

Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende fest, ob sdmtliche Stadtratsmitglieder und
sonstige nach den Bestimmungen der ThiirKO zu ladenden Personen ordnungsgeméf
eingeladen worden sind, die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt und der
Stadtrat somit beschlussfihig ist. Wenn der Stadtrat nicht ordnungsgeméf einberufen wurde,
darf die Sitzung nicht stattfinden.

Wird die Beschlussfidhigkeit wihrend der Sitzung angezweifelt oder liegt offensichtlich
Beschlussunféhigkeit vor, so hat der Vorsitzende diese zu iiberpriifen. Stellt er die
Beschlussunfdhigkeit fest, muss er die Sitzung bis zu 30 Minuten unterbrechen oder
schlieen.
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§6

Personliche Beteiligung

Muss ein Stadtratsmitglied oder der hauptamtliche Biirgermeister als Vertreter des
Oberbiirgermeisters oder sonstige nach den Bestimmungen der ThirKO zu ladenden
Personen annehmen, nach § 38 ThiirKO an der Beratung und Beschlussfassung nicht
teilnehmen zu diirfen, so hat es/er dies vor Eintritt in die Beratung des betreffenden
Tagesordnungspunktes unaufgefordert dem Stadtrat mitzuteilen und zu begriinden.

Besteht ein Mitwirkungsverbot nach § 38 ThiirKO, hat der Betroffene gemill § 6 (1) bei
nichtoffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum zu verlassen. Bei 6ffentlichen Sitzungen darf
er sich in dem fiir die Zuhorer bestimmten Teil des Sitzungsraumes authalten. Die
Nichtmitwirkung ist in der Niederschrift zu vermerken. Der Betroffene kann verlangen,
dass die Griinde fiir die Nichtmitwirkung in die Niederschrift aufgenommen werden.

Wird zu einem Tagesordnungspunkt ein Antrag auf Nichtteilnahme nach § 38 ThiirKO
gestellt, so ist dem Betroffenen vor der Entscheidung gemiB § 38 (3) ThiirKO Gelegenheit
zu einer personlichen Stellungnahme zu geben.

§7

Vorlagen

Beschlussvorlagen sind schriftliche Sachverhaltsdarstellungen (Erlduterungen) mit einem
Beschlussvorschlag, die vom Oberbiirgermeister, einer Fraktion, einem Ausschuss, einem
Stadtratsmitglied oder einem Ortsteilblirgermeister die Belange seines Ortsteiles betreffend
zur Beratung und Beschlussfassung iiber den Hauptausschuss an den Stadtrat gerichtet
werden sollen. Berichtsvorlagen sind dagegen reine Informationsmitteilungen ohne
Beschlussvorschlag.

Der Oberbiirgermeister kann bestimmen, dass fiir ihn der Biirgermeister, der ehrenamtliche
Beigeordnete oder ein Bediensteter der Stadtverwaltung Vorlagen in der Stadtratssitzung
erldutert. Der Stadtrat kann durch Beschluss Vorlagen zur Behandlung an Ausschiisse
verweisen oder ihre Behandlung vertagen.

Vorlagen konnen jederzeit vom Einreicher zuriickgezogen werden.

Vorlagen miissen grundsétzlich in den jeweils zustdndigen Fachausschiissen vorberaten
werden. Der Geschiftsgang fiir Sitzungsvorlagen ist vom Oberblirgermeister zu regeln.

§8
Antrige

Antrdge sind nur zuldssig, wenn der Stadtrat fiir den Gegenstand der Beschlussfassung
zustindig ist. Antragsberechtigt ist der Oberbiirgermeister, eine Fraktion, ein Ausschuss und
jedes Stadtratsmitglied und jeder Ortsteilbiirgermeister in Belangen seines Ortsteiles. Von
mehreren Stadtratsmitgliedern und/oder mehreren Fraktionen konnen gemeinsame Antrige
gestellt werden. Jeder Antrag soll von dem Antragsteller vorgetragen und begriindet werden.
Antrége sollen einen Beschlussvorschlag und eine Begriindung enthalten.
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Sachantrdge, die vom Stadtrat abgelehnt worden sind, konnen von demselben
Antragsteller/derselben antragstellenden Fraktion frithestens 3 Monate nach der Ablehnung
wieder eingebracht werden. Sie sind allerdings frither zuldssig, wenn begriindet dargelegt
wird, dass die entscheidungserheblichen Tatsachen sich verdndert haben. Die Entscheidung
dartiber trifft der Stadtrat.

Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fillt, ist
dieser Antrag ohne Sachdebatte durch Geschéftsordnungsbeschluss vom Stadtrat wieder von
der Tagesordnung abzusetzen.

Anderungsantrige zu Tagesordnungspunkten konnen bis zur Eréffnung der Abstimmung
iiber den Beratungsgegenstand gestellt werden. Der Antrag bedarf der Schriftform, muss
begriindet sein und einen konkreten Beschlussvorschlag enthalten. Die Begriindung bedarf
nicht der Schriftform.

Antrége konnen jederzeit vom Einreicher zuriickgezogen werden.

§9

Fragestunde

Eine Fragestunde findet in allen Stadtratssitzungen statt. Die Fragestunde soll langstens 30
Minuten dauern. Fiir jede Frage und die dazugehorige Antwort sollen insgesamt nicht mehr
als 5 Minuten in Anspruch genommen werden. Frageberechtigt ist jedes Stadtratsmitglied.

Anfragen iiber Angelegenheiten der Stadt, die nicht auf der Tagesordnung stehen, kénnen
von den Fraktionen und auch von einzelnen Stadtratsmitgliedern an den Oberbiirgermeister
gerichtet werden und sollen mindestens 3 Arbeitstage vor der Sitzung dem
Oberbiirgermeister schriftlich vorliegen. Der Sitzungstag wird bei der Berechnungsfrist
nicht mitgerechnet.

Anfragen konnen in 6ffentlicher Sitzung nur zu Themen gestellt werden, die allgemein in
offentlicher Sitzung behandelt werden. Andere Anfragen sind in nichtoffentlicher Sitzung zu
behandeln.

Ein Fraktionsmitglied (bei Anfragen einer Fraktion) bzw. das anfragende Stadtratsmitglied
kann die Anfrage in der Sitzung vorlesen und begriinden.

Anfragen werden vom Oberbiirgermeister, dem Biirgermeister, dem ehrenamtlichen
Beigeordneten oder einem Bediensteten der Stadtverwaltung beantwortet. Ist das nicht
moglich, so hat der Oberbiirgermeister dem Fragesteller innerhalb eines Monats eine
schriftliche Antwort zu erteilen. Eine Aussprache iiber die Anfrage findet nicht statt. Eine
Zusatzfrage durch Stadtratsmitglieder ist moglich.

Jedes Stadtratsmitglied kann eine Anfrage auch erst in der Sitzung stellen. Sie soll in der
Sitzung gemeinsam mit den Fragen des Absatzes (2) beantwortet werden, wenn der
Oberbiirgermeister sich hierzu in der Lage sieht.
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§10
Biirgerfragestunde

Im Anschluss an die Fragestunde findet in der Regel eine Biirgerfragestunde statt. Jede
Frage und dazugehorige Antwort soll nicht mehr als 5 Minuten in Anspruch nehmen. Die
Biirgerfragestunde soll zusammen mit der Fragestunde nicht mehr als 45 Minuten dauern.
Als Zeitrahmen wird 16:45 Uhr bis 17:30 Uhr vorgesehen.

Anfragen iiber Angelegenheiten der Stadt sollen schriftlich moglichst 3 Arbeitstage vor der
Sitzung dem Oberbiirgermeister vorliegen. Sie konnen auch im Biiro des Stadtrates
miindlich vorgetragen zu Protokoll gegeben werden. Es ist auch moglich, die Frage erst in
der Fragestunde zu stellen.

Die Anfrage kann in der Stadtratssitzung vorgelesen und kurz begriindet werden.

Die Antworten erfolgen soweit wie moglich in der Fragestunde, ansonsten hat der
Oberbiirgermeister innerhalb eines Monates eine schriftliche Antwort zu geben. Eine
Aussprache findet nicht statt.

§11
Sitzungsverlauf

Das als Vorsitzender vom Stadtrat gewéhlte Stadtratsmitglied (Stadtratsvorsitzender) leitet
die Sitzung, tibt das Hausrecht aus und sorgt fiir die Aufrechterhaltung der Ordnung. Ist der
Stadtratsvorsitzende verhindert, fithrt den Vorsitz im Stadtrat sein Stellvertreter. Ist auch
dieser verhindert, fithrt den Vorsitz der Oberbiirgermeister bzw. bei dessen Verhinderung
einer seiner Stellvertreter. Der Vorsitzende sorgt fiir die Einhaltung der Geschéftsordnung.
Er kann hierzu jederzeit das Wort ergreifen.

Jedes Stadtratsmitglied darf zur Sache erst sprechen, wenn es sich zuvor zu Wort gemeldet
und der Vorsitzende ithm dies erteilt hat. Der Redner darf nur zu den zur Behandlung
anstehenden Angelegenheiten Stellung nehmen. Das Wort wird in der Reihenfolge der
Wortmeldungen erteilt. Melden sich mehrere Stadtratsmitglieder gleichzeitig, so entscheidet
der Vorsitzende tliber die Reihenfolge. Dem Antragsteller ist auf Wunsch zum Schluss der
Beratung nochmals das Wort zu erteilen.

Zu einem Punkt der Tagesordnung soll der erste Redner einer Fraktion oder eines
Ausschusses insgesamt nicht langer als 5 Minuten, jeder weitere Redner aus der gleichen
Fraktion insgesamt nicht ldnger als 3 Minuten sprechen. Der Vorsitzende kann fiir die
Beratung von einzelnen Gegenstinden der Tagesordnung die Festsetzung einer anderen
Redezeit empfehlen. Uberschreitet ein Redner die ihm zustehende Redezeit, so kann ihm der
Vorsitzende nach zweimaliger Mahnung das Wort entziehen. Fiir Haushaltsdebatten hat jede
Fraktion zunéchst eine Redezeit von 30 Minuten fiir grundsétzliche Ausfithrungen. Jeder
darf zu einem Verhandlungsgegenstand maximal zweimal das Wort ergreifen. Die
Begriindung zu Antrdgen zéhlt dabei nicht mit. Der Oberbiirgermeister kann jederzeit, der
Biirgermeister oder ehrenamtliche Beigeordnete jeweils zu seinem Geschiftsbereich das
Wort verlangen.
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Jedes Stadtratsmitglied ist berechtigt, nach Eroffnung der Aussprache Zwischenfragen an
den Redner zu stellen (Signalisierung durch Erheben vom Platz). Die Fragen sind moglichst
kurz zu formulieren. Mit Zustimmung des Redners kann der Vorsitzende bis zu 3
Zwischenfragen zulassen oder ablehnen.

Zuhorer diirfen sich an der Beratung nicht beteiligen. Uber Ausnahmen entscheidet der
Stadtrat. Ortsteilblirgermeister haben in der Sitzung eine beratende Stimme bei
Angelegenheiten, die den Ortsteil betreffen. Thnen ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.

Auf Verlangen einer Fraktion oder des Oberbiirgermeisters ist die Sitzung zur Beratung von
in der Sitzung eingebrachten Tischvorlagen oder Anderungsantrigen einmalig fiir die Dauer
von 10 Minuten zu unterbrechen. Der Stadtratsvorsitzende kann auf Antrag eine ldngere
Unterbrechung beschlieBen, diese soll 20 Minuten nicht iiberschreiten.

Zur Richtigstellung eigener Ausfithrungen oder zur Zurtickweisung von Angriffen gegen die
eigene Person wihrend der laufenden Stadtratssitzung kann jedes Mitglied des Stadtrates
eine personliche Erkldarung auflerhalb der Reihenfolge abgeben. Die personliche Erklarung
muss sich auf Ereignisse innerhalb des Stadtrates beziehen. Eine Beratung findet nicht statt.
Die Redezeit betridgt maximal 3 Minuten.

§12
Antrige zur Geschiftsordnung

Zur Geschéftsordnung konnen folgende Antrdge gestellt werden, tiber die in der
nachstehenden Reihenfolge abzustimmen ist:

a) Anderung der Geschiftsordnung

b) Nichtbefassung mit einem Tagesordnungspunkt
C) Ubergang zum nichsten Punkt der Tagesordnung
d) SchlieBung der Sitzung

e) Unterbrechung der Sitzung

f) Vertagung

2) Verweisung an einen Ausschuss

h) Schluss der Aussprache

1) Schluss der Rednerliste

i) Begrenzung der Zahl der Redner

k) Begrenzung der Dauer der Redezeit

1) Begrenzung der Aussprache

m) zur Sache

Antrédge zur Geschéftsordnung bediirfen keiner Begriindung.

Auf Antrige zur Geschiftsordnung muss der Vorsitzende das Wort unverziiglich au3erhalb
der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilen, hochstens jedoch zweimal einem Redner zum
selben Gegenstand. Die Ausfithrungen diirfen sich nur auf die geschiftsordnungsméfige
Behandlung des zur Verhandlung stehenden Gegenstandes beziehen. Bei VerstoBen soll
dem Redner das Wort entzogen werden. Die Redezeit betrdgt 3 Minuten. Bei Bedarf ist vor
der Abstimmung ein Redner fiir und ein Redner gegen den Antrag zu horen.
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BeschlieBt der Stadtrat, antragsgemidB zur Tagesordnung iiberzugehen, so gilt der
Besprechungspunkt als erledigt. Wird der Antrag zur Geschiftsordnung abgelehnt, so darf
er im Laufe derselben Beratung nicht wiederholt werden.

Ein Antrag auf Schluss der Rednerliste bzw. Schluss der Aussprache kann nur von einem
Stadtratsmitglied gestellt werden, das noch nicht zur Sache gesprochen hat. Der Vorsitzende
hat vor der Abstimmung die Namen der Redner aus der Rednerliste zu verlesen, die noch
nicht zu Wort gekommen sind, und sich davon zu {iiberzeugen, dass jede Fraktion
Gelegenheit hatte, ihre Argumente zum Beratungsgegenstand vorzutragen, anderenfalls ist
hierzu die Moglichkeit einzurdumen.

Der Oberbiirgermeister, der Biirgermeister, der ehrenamtliche Beigeordnete oder ein
Bediensteter der Stadtverwaltung ist auf Verlangen vor der Abstimmung iiber einen
Geschiftsordnungsantrag nochmals zu horen.

§13
Schluss der Aussprache

Die Aussprache ist beendet, wenn die Rednerliste erschopft ist, sich niemand mehr zu Wort meldet
und der Vorsitzende die Aussprache fiir geschlossen erklirt oder der Stadtrat einen entsprechenden
Beschluss zur Geschéftsordnung fasst.

(1

2

€)

(4)

©)

§ 14
Verletzung der Ordnung

Wihrend der Sitzungen sind alle stérenden Tétigkeiten untersagt. Der Anrufton von Handys
ist auszuschalten. Ausnahmen bestehen fiir Einsédtze der Feuerwehr, Rettungsdienste, Arzte
u. a.

Wer in der Aussprache von der Sache abschweift, kann vom Vorsitzenden ermahnt und im
Wiederholungsfalle zur Ordnung gerufen werden.

Wer sich ungebiihrlicher oder beleidigender AuBerungen bedient, ist vom Vorsitzenden zur
Ordnung zu rufen. Eine Aussprache iiber die Berechtigung ,,zur Ordnung zu rufen® ist
unzuldssig. Auf Antrag ist in der nédchsten Sitzung ohne Aussprache dariiber abzustimmen,
ob der Stadtrat den Ordnungsruf fiir gerechtfertigt halt.

Beim dritten Ordnungsruf in einer Sitzung kann der Vorsitzende dem Redner das Wort
entziechen. Einem Redner, dem das Wort entzogen wurde, darf es zu diesem
Beratungsgegenstand nicht wieder erteilt werden.

Bei fortgesetzter erheblicher Storung der Ordnung kann der Vorsitzende ein
Stadtratsmitglied mit Zustimmung des Stadtrates von der laufenden Sitzung ausschlie3en.
Dem Ausschluss soll ein dreimaliger Ordnungsruf vorausgehen. Das Stadtratsmitglied soll
beim dritten Ordnungsruf auf die Moglichkeit des Ausschlusses hingewiesen werden. Wird
durch ein bereits von einer fritheren Sitzung ausgeschlossenes Stadtratsmitglied die
Ordnung innerhalb von 2 Monaten neuerlich erheblich gestort, so kann ihm der Stadtrat fiir
2 weitere Sitzungen die Teilnahme untersagen. Die entsprechenden Beschliisse sind dem
Stadtratsmitglied schriftlich mitzuteilen.
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Werden die Sitzungen durch Zuhorer gestort, kann der Vorsitzende diese ausschlieen, die
Sitzung unterbrechen oder den Zuhdrerraum rdumen lassen.

Entsteht im Stadtrat stérende Unruhe, so kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen
oder schliefen.

§15
Niederschrift

Uber die Sitzung des Stadtrates ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie muss insbesondere
enthalten:

a) Tag, Ort, Beginn und Ende einer Sitzung sowie die Dauer von Unterbrechungen

b) den Namen des Sitzungsleiters

C) die Namen der anwesenden Mitglieder des Stadtrates mit Vermerken {iber ihre
zeitweilige Abwesenheit

d) die Namen der abwesenden Mitglieder des Stadtrates mit dem Vermerk, ob sie
entschuldigt oder unentschuldigt fehlen

e) die Namen der anwesenden Bediensteten der Stadtverwaltung

) die Feststellung iiber die OrdnungsmifBigkeit der Einberufung und iiber die
Beschlussfahigkeit

g) die Namen der wegen Befangenheit ausgeschlossenen Mitglieder des Stadtrates

h) die Angabe, ob 6ffentlich oder nichtoffentlich beraten und beschlossen wurde

1) die einzelnen Tagesordnungspunkte in der beschlossenen Reihenfolge

7)) die gestellten Antrige

k) die Beschliisse und die Abstimmungsergebnisse

1) Ordnungsmalinahmen

m) eine kurze Zusammenfassung der Anfragen und Feststellung, welche beantwortet
wurden

n) die gemachten Mitteilungen

Die Niederschrift wird von einem vom Oberbiirgermeister bestimmten Schriftfithrer, der
nicht Mitglied des Stadtrates sein muss, angefertigt.

Werden vom Redner Schriftsitze verlesen, so sollen sie dem Schriftfiihrer im Original oder
in Abschrift fiir die Niederschrift zur Verfiigung gestellt werden.

Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftfithrer zu unterschreiben und in der
nichsten Sitzung durch Beschluss des Stadtrates zu genehmigen.

Auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtrates werden seine Ausfithrungen wortlich in die
Niederschrift tibernommen. Der Antrag ist vor Beginn der Ausfithrungen zu stellen.

Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung unverziiglich dem Oberbiirgermeister, dem
Biirgermeister, dem ehrenamtlichen Beigeordneten und den Mitgliedern des Stadtrates

auszuhindigen. Dies erfolgt bei den Stadtratsmitgliedern durch Einwurf in die
SchlieBficher.
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§ 16
Abstimmungen, Wahlen

Uber jede Vorlage und jeden Antrag ist gesondert abzustimmen. Ausnahmen beschlieBt der
Stadtrat.

Bei mehreren Antrdgen zu dem gleichen Gegenstand wird iiber den weitergehenden Antrag
zuerst, tiber einen Gegenantrag oder einen Antrag auf Abidnderung vor dem urspriinglichen
Antrag abgestimmt. Uber jeden Antrag ist gesondert abzustimmen. Bestehen Zweifel
dariiber, welcher Antrag der weitergehendste ist, so entscheidet dariiber der Vorsitzende.

Vor der Abstimmung ist die endgiiltige Formulierung des zu fassenden Beschlusses zu
verlesen, soweit sie sich nicht aus der Vorlage ergibt. Das gilt nicht fiir
Geschiéftsordnungsantrdage. Der Vorsitzende stellt die Frage, iiber die abgestimmt werden
soll, sodass sie mit ja oder nein beantwortet werden kann.

Die Beschlussfassung erfolgt offen durch Handheben. Fiir- und Gegenstimmen sowie
Stimmenthaltungen sind zu zdhlen und die jeweiligen Zahlen im Protokoll festzuhalten,
wenn es der Vorsitzende zur eindeutigen Feststellung der Mehrheit fiir erforderlich hilt, die
gesetzlichen Bestimmungen oder ein Mitglied des Stadtrates es verlangen.

Wahlen werden gemiss § 39 ThirKO in den dort festgelegten Verfahren in geheimer
Abstimmung durchgefiihrt.

Geheim wird in den gesetzlich vorgeschriebenen Féllen abgestimmt oder wenn dies der
Stadtrat beschlief3t.

Der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest und gibt es anschlieBend bekannt.
Die Richtigkeit des Abstimmungsergebnisses kann nur sofort nach der Verkiindung
beanstandet werden. Die Abstimmung muss sodann unverziiglich wiederholt werden.

Beschliisse des Stadtrates werden mit der Mehrheit der auf ,Ja“ oder ,Nein“ lautenden
Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz eine andere Mehrheit vorgesehen ist. Bei
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen sind zuléssig.

Auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens 7 Mitgliedern des Stadtrates muss
namentliche Abstimmung erfolgen. Namentliche Abstimmung kann bis zur Er6ffnung der
Abstimmung verlangt werden. Die Abstimmung jedes Mitgliedes wird in der Niederschrift
festgehalten.

Bei geheimer Beschlussfassung und Wahlen durch Stimmzettel sind Stimmzettel ungiiltig,
wenn sie leer sind, Zusidtze enthalten oder den Willen des Stimmberechtigten nicht
zweifelsfrei erkennen lassen. Die Stimmzettel werden von je einem Stadtratsmitglied der
Fraktionen, das vorher bestimmt wurde, ausgezéhlt, die das Ergebnis dem Vorsitzenden
mitteilen.
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§17
Fraktionen

Jedes Mitglied des Stadtrates kann nur einer Fraktion angehdren.

Eine Fraktion besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Bildung und die Anderung ihrer
Zusammensetzung oder ihres Vorsitzes sind dem Oberbiirgermeister unter namentlicher
Benennung der Mitglieder vom Fraktionsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Der
Oberbiirgermeister unterrichtet dariiber in der néchsten Sitzung den Stadtrat.

§18
Zustindigkeit des Stadtrates

Der Stadtrat beschlief3t iber die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Stadt, soweit er
nicht die Beschlussfassung auf einen beschlieBenden Ausschuss iibertragen hat oder der
Oberbiirgermeister zustindig ist.

Der Stadtrat ist insbesondere fiir die in § 26 (2) Nr. 1 - 14 ThiirKO genannten Angelegen-
heiten zustindig.

Der Stadtrat behidlt sich dariiber hinaus die Beschlussfassung iiber folgende
Angelegenheiten vor:

1. Entscheidung  tiber  Erwerb,  VerduBerung und  Verpfindung  von
Vermogensgegenstidnden ab einem Wert von 10.000,00 EUR oder bei Grundstiicken

2. Beschlussfassung tiber die Bildung und Beteiligung an Zweckverbianden und
Mitgliedschaft in sonstigen juristischen Personen des offentlichen und privaten
Rechts

§19

Bildung der Ausschiisse
Der Stadtrat bildet folgende stéindige Ausschiisse:

- Haupt- und Finanzausschuss,
bestehend aus dem Oberbiirgermeister und 6 weiteren Stadtratsmitgliedern

- Bau- und Vergabeausschuss,
bestehend aus dem Oberbiirgermeister und 8 weiteren Stadtratsmitgliedern

- Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss,
bestehend aus dem Oberbiirgermeister und 8 weiteren Stadtratsmitgliedern

- Sport- und Kulturausschuss,
bestehend aus dem Oberbiirgermeister und 6 weiteren Stadtratsmitgliedern

- Sozial- und Gleichstellungsausschuss,
bestehend aus dem Oberbiirgermeister und 6 weiteren Stadtratsmitgliedern

- Rechnungspriifungsausschuss,
bestehend aus dem Oberbiirgermeister und 3 weiteren Stadtratsmitgliedern



)

3)

4

()

11

- Werkausschuss,
bestehend aus dem Biirgermeister und den 6 Stadtratsmitgliedern des Haupt-
und Finanzausschusses

- Umlegungsausschuss,
bestehend aus 5 Mitgliedern (und 5 Stellvertretern), von denen 2 Mitglieder
(und 2 Stellvertreter) Mitglieder des Stadtrates [lmenau sind

In den Bau- und Vergabeausschuss, den Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, den
Sport- und Kulturausschuss und den Sozial- und Gleichstellungsausschuss konnen
sachkundige Biirger nach Bestéitigung durch den Stadtrat berufen werden.

Ausschussmitglieder, die nicht Mitglied des Stadtrates sind, sind vom
Ausschussvorsitzenden vor Aufnahme ihrer Téatigkeit ausnahmslos durch Handschlag zur
gesetzméfBigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu verpflichten.

Der Haupt- und Finanzausschuss bereitet die Sitzungen des Stadtrates vor, koordiniert die
Arbeit der Ausschiisse, bereitet die Haushaltssatzung vor, bearbeitet Angelegenheiten des
Finanz- und Steuerwesens. Er beschlief3t iiber folgende Angelegenheiten:

a) Vergabe von Auftrigen, Lieferungen und Leistungen iiber 50.000,00 EUR bis
250.000,00 EUR, aufer im Baubereich

b) Erteilung von Zuschiissen ab 2.500,00 EUR
c) Stundung von stddtischen Forderungen tiber 50.000,00 EUR bis 250.000,00 EUR

d) Niederschlagung von stddtischen Forderungen iiber 2.500,00 EUR bis
25.000,00 EUR

e) Erlass von stidtischen Forderungen tiber 2.500,00 EUR bis 10.000,00 EUR

) Abschluss von Vergleichen mit einer Belastung von 10.000,00 EUR bis
25.000,00 EUR

2) Fiihrung von Rechtsstreitigkeiten von grundsitzlicher oder erheblicher Bedeutung
h) Ausiibung des Vorkaufsrechtes

1) Personalentscheidungen nach § 29 (3) Nr. 1, 2 ThirKO

Ergibt sich bei der Abstimmung Stimmengleichheit, entscheidet der Stadtrat.

Der Bau- und  Vergabeausschuss ist zustdndig fiir alle Bau- und
Grundstiicksangelegenheiten der Stadt. Er beschlieBt {iber die Vergabe von Auftrdgen,
Lieferungen und Leistungen im Baubereich iiber 50.000,00 EUR bis 500.000,00 EUR.
Ergibt sich bei der Abstimmung Stimmengleichheit, entscheidet der Stadtrat. Bei
Bauleistungen iiber 500.000,00 EUR gibt der Ausschuss Empfehlungen zu den Grundsétzen
fir die Vergabeverfahren wie FEinsatz von Planungsbiiros, Erstellung von
Leistungsverzeichnissen, Teil- und Fachlosvergabe, Nebenangebote und zur
Berticksichtigung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen.
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Der Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss ist zustidndig fiir alle Fragen der
Wirtschaftsforderung und Wirtschaftsentwicklung, des Umweltschutzes sowie des ruhenden
und flieBenden Verkehrs.

Der Sport- und Kulturausschuss ist zustindig fiir Angelegenheiten auf dem Gebiet des
Sports und der Kultur.

Der Sozial- und Gleichstellungsausschuss ist zusténdig fiir die Angelegenheiten der Jugend,
Kinder, Senioren, Behinderten und der Gleichstellung.

Dem Rechnungspriifungsausschuss obliegt die laufende Rechnungspriifung, die Priifung der
Jahresrechnung sowie der Jahresabschliisse der Eigenbetriebe.

Der Werkausschuss ,,Baderbetrieb ist zusténdig fiir alle Belange des Biaderbetriebes der
Stadt.

Der Umlegungsausschuss ist zustdndig fiir die Durchfiihrung von Umlegungen nach § 47
des Baugesetzbuches und fiir Grenzregelungen.

Diese Geschéftsordnung gilt entsprechend als Geschiftsordnung fiir die Ausschiisse und die
Ortsteilrdte. Fiir die Ausschiisse gelten folgende Besonderheiten:

- Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter erfolgt aus der Mitte des
Ausschusses mit Ausnahme des Haupt- und Finanzausschusses, des
Werkausschusses und des Umlegungsausschusses.

- Einberufung und Tagesordnung erfolgen durch den Vorsitzenden im Benehmen mit
dem Oberbiirgermeister.

- Ist das Ausschussmitglied verhindert, so soll es fiir Vertretung sorgen und ihr die
Unterlagen tibermitteln. Der Vertreter hat Stimmrecht.

Neben den stindigen konnen zeitweilige Ausschiisse gebildet werden. Sie sind den
stindigen Ausschiissen gleichgestellt. Zusammensetzung, Rechte und Pflichten der
zeitweiligen Ausschiisse bestitigt der Stadtrat.

§20
Verbraucherbeirat und Aufsichtsrite

Der Stadtrat schlidgt die von ihm zu entsendenden Beirdte fiir den Verbraucherbeirat des
Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (WAVI) vor und bestellt fiir die
nachstehend aufgefiihrten Unternehmen mit stddtischer Beteiligung Aufsichtsrite:

a) Stadtwerke Ilmenau GmbH
b) [lmenauer Warmeversorgung GmbH
C) Ilmenauer Wohnungs- und Gebiudegesellschaft mbH

Die Zusammensetzung der Gremien richtet sich nach der jeweils giiltigen Satzung der
Korperschaft sowie den Gesellschaftervertragen der stddtischen Einrichtungen. Die
Besetzung der Gremien erfolgt nach § 9 (4) der Hauptsatzung.
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§21
Altestenrat

Es wird ein Altestenrat zur Behandlung von inneren Angelegenheiten des Stadtrates
gebildet. Er tagt nur auf Antrag.

Der Altestenrat besteht aus

- dem Oberbiirgermeister oder Vertreter,
- dem Vorsitzenden des Stadtrates oder seinem Vertreter,
- je einem Vertreter jeder Fraktion.

Der Altestenrat tagt nichtoffentlich. Den Vorsitz des Altestenrates iibernimmt der
Vorsitzende des Stadtrates. Ist dieser selbst betroffen, iibernimmt sein Stellvertreter Stimme
und Vorsitz. Dies gilt auch fiir den Fall, dass er bei der Behandlung von Ereignissen in
Stadtratssitzungen nicht anwesend war.

Jedes Stadtratsmitglied und der Oberbiirgermeister haben das Recht, den Altestenrat
anzurufen.

Der Altestenrat legt zur Sache bis spitestens zur nichsten Stadtratssitzung eine
Stellungnahme zur Information oder zur Beschlussfassung im Stadtrat vor.

§ 22
Tonbandaufzeichnung

Jede Sitzung des Stadtrates wird vom Schriftfiihrer auf Tonband aufgenommen. Die
Aufnahme dient nur als Hilfsmittel zur Erstellung der Niederschrift und ist nach
Genehmigung der Niederschrift zu 16schen.

§ 3 (5) dieser Geschéftsordnung gilt hier nicht.

§ 23
Sprachform, Anderungen, Inkrafttreten

Die in dieser Geschéftsordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten flir
Frauen in der weiblichen, fiir Ménner in der mannlichen Sprachform.

Regelungen der Geschéftsordnung konnen durch Beschluss des Stadtrates jederzeit
gedndert, aufgehoben oder ergédnzt werden, soweit diese nicht gesetzlich festgesetzt sind.

Diese Geschédftsordnung tritt am Tag nach ihrer Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die bisherige Geschéftsordnung vom 26. Januar 2006 auBBer Kraft.

Stadt Ilmenau

G.-M. Seeber
Oberbiirgermeister



	§ 1 Einberufung des Stadtrates
	§ 2 Teilnahme an Sitzungen
	§ 3 Öffentlichkeit der Sitzungen
	§ 4 Tagesordnung
	§ 5 Beschlussfähigkeit
	§ 6 Persönliche Beteiligung
	§ 7 Vorlagen

	§ 8 Anträge

	§ 9 Fragestunde

	§ 10 Bürgerfragestunde

	§ 11 Sitzungsverlauf

	§ 12 Anträge zur Geschäftsordnung
	§ 13 Schluss der Aussprache
	§ 14 Verletzung der Ordnung

	§ 15 Niederschrift

	§ 16 Abstimmungen, Wahlen

	§ 17 Fraktionen

	§ 18 Zuständigkeit des Stadtrates

	§ 19 Bildung der Ausschüsse

	§ 20 Verbraucherbeirat und Aufsichtsräte

	§ 21 Ältestenrat

	§ 22 Tonbandaufzeichnung

	§ 23 Sprachform, Änderungen, Inkrafttreten


